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Durchführung der von der Generalversammlung auf ihrer
zehnten Sondertagung verabschiedeten einschlägigen Be-
schlüsse leisten soll,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission237;

2. bekräftigt die Gültigkeit ihres Beschlusses 52/492
vom 8. September 1998 betreffend die wirksame Arbeitswei-
se der Abrüstungskommission;

3. erinnert an ihre Resolution 61/98, mit der sie zusätz-
liche Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit der Ar-
beitsmethoden der Kommission beschloss;

4. bekräftigt das Mandat der Abrüstungskommission
als Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilatera-
len Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrü-
stungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlungen
zu diesen Fragen führen;

5. erklärt erneut, dass es wichtig ist, den Dialog und
die Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuss, der
Abrüstungskommission und der Abrüstungskonferenz weiter
zu verstärken;

6. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung238 festgeleg-
ten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution
37/78 H vom 9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem
Zweck alles zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den
Punkten auf ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berück-
sichtigung des verabschiedeten Dokuments über Mittel und
Wege zur Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungs-
kommission239;

7. empfiehlt der Abrüstungskommission, die Behand-
lung der folgenden Punkte auf ihrer Arbeitstagung 2008 fort-
zusetzen:

a) Empfehlungen zur Erreichung des Ziels der nuklea-
ren Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen;

b) praktische vertrauensbildende Maßnahmen auf dem
Gebiet der konventionellen Waffen;

8. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2008
für einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzu-
treten, nämlich vom 7. bis 24. April, und der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht
über ihre Sacharbeit vorzulegen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskom-
mission den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz240 zusam-
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der zweiundsechzigsten Tagung der Gene-

ralversammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur
Durchführung dieser Resolution benötigte Unterstützung zu
gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorgane
alle Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amtsspra-
chen erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erforder-
lichen Ressourcen und Dienste, einschließlich der Erstellung
von Wortprotokollen, bereitzustellen;

11. beschließt, den Punkt „Bericht der Abrüstungskom-
mission“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/55

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/393,
Ziff. 10)241.

62/55. Bericht der Abrüstungskonferenz

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonfe-
renz242,

in der Überzeugung, dass der Abrüstungskonferenz als
dem einzigen Forum der internationalen Gemeinschaft für
multilaterale Abrüstungsverhandlungen bei den Sachver-
handlungen über vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale
Rolle zukommt,

anerkennend, dass multilaterale Verhandlungen mit dem
Ziel geführt werden müssen, Einvernehmen über konkrete
Themen zu erzielen,

in dieser Hinsicht unter Hinweis darauf, dass sich die
Konferenz mit einer Reihe dringender und wichtiger Ver-
handlungsthemen befasst,

Kenntnis nehmend von den regen Erörterungen über das
Arbeitsprogramm, die auf der Tagung der Konferenz im Jahr
2007 stattfanden, wie aus dem Bericht und dem Protokoll der
Plenarsitzungen hervorgeht,

sowie Kenntnis nehmend von der Vertiefung der Beratun-
gen der Konferenz, die auf den konstruktiven Beitrag ihrer
Mitgliedstaaten, die unter der Aufsicht der Präsidenten der
Konferenz für die Tagung 2007 geleistete Arbeit, einschließ-
lich der zielgerichteten strukturierten Aussprachen zu allen
sachbezogenen Tagesordnungspunkten mit Beteiligung von
Sachverständigen aus den Hauptstädten, und die Zusammen-
arbeit zwischen allen sechs Präsidenten der Konferenz zu-
rückzuführen ist,

238 Resolution S-10/2.
239 A/CN.10/137.
240 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 27 (A/62/27).

241 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Schweden, Schweiz, Spanien, Sri Lanka, Südaf-
rika und Syrische Arabische Republik.
242 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 27 (A/62/27).
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ferner Kenntnis nehmend von den wichtigen Beiträgen,
die auf der Tagung 2007 geleistet wurden, um sachbezogene
Erörterungen über die Gegenstände auf der Tagesordnung zu
fördern, wie auch von den zu anderen Themen abgehaltenen
Erörterungen, die für das derzeitige internationale Sicher-
heitsumfeld ebenso von Interesse sein könnten,

betonend, dass die Konferenz zu Beginn ihrer Tagung
2008 dringend ihre Sacharbeit aufnehmen muss,

anerkennend, dass die Botschaften des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen sowie die Reden der Außenminister
und anderer hochrangiger Amtsträger Unterstützung für die
Bemühungen der Konferenz und für ihre Rolle als einziges
Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen zum Aus-
druck brachten,

eingedenk dessen, wie wichtig Anstrengungen zur Neube-
lebung des Abrüstungsmechanismus, einschließlich der Kon-
ferenz, sind,

in dem Bewusstsein, wie wichtig fortlaufende Konsulta-
tionen über die Frage der Erhöhung der Zahl der Mitglieder
der Konferenz sind,

1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als
einziges Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen,
über das die internationale Gemeinschaft verfügt;

2. fordert die Konferenz auf, die Konsultationen weiter
zu intensivieren und zu erkunden, wie eine Einigung über ein
Arbeitsprogramm erzielt werden könnte;

3. nimmt Kenntnis davon, dass die Konferenz ein star-
kes gemeinsames Interesse daran hat, auf der vermehrten und
stärker zielgerichteten Tätigkeit des Jahres 2007 aufzubauen
und möglichst bald auf ihrer Tagung 2008 die Sacharbeit auf-
zunehmen;

4. begrüßt den Beschluss der Konferenz, ihren gegen-
wärtigen Präsidenten und den nächsten Präsidenten zu ersu-
chen, während des Zeitraums zwischen den Tagungen Kon-
sultationen zu führen und möglichst auch Empfehlungen ab-
zugeben, unter Berücksichtigung aller sachdienlichen Vor-
schläge der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ein-
schließlich der als Konferenzdokumente vorgelegten Vor-
schläge, sowie der vorgetragenen Auffassungen und der ge-
führten Erörterungen, und sich darum zu bemühen, die Mit-
glieder der Konferenz entsprechend über ihre Konsultationen
unterrichtet zu halten, wie dies in Ziffer 57 ihres Berichts242

zum Ausdruck gebracht wurde;

5. ersucht alle Mitgliedstaaten der Konferenz, mit dem
gegenwärtigen Präsidenten und seinen Nachfolgern bei ihren
Bemühungen um eine rasche Aufnahme der Sacharbeit der
Konferenz auf ihrer Tagung 2008 zusammenzuarbeiten;

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicher-
zustellen, dass die Konferenz angemessene administrative,
fachliche und Konferenzunterstützungsdienste erhält;

7. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf
ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen;

8. beschließt, den Punkt „Bericht der Abrüstungskon-
ferenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/56

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 170 Stimmen bei 5 Ge-
genstimmen und 7 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/394, Ziff. 7)243:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongo-
lei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San
Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Äthiopien, Côte d’Ivoire, Indien, Ka-
merun, Kanada, Tonga.

243 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Bahrain, Dschibuti, Irak, Je-
men, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Syrische Arabische Re-
publik, Tunesien und Vereinigte Arabische Emirate.




